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Urteil vom 5. Juli 2023

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

1. Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich,

vertreten durch Leitende Staatsanwaltin lic. iur. C. Wiederkehr,
2. Staatsanwaltschaft Limmattal / Albis,

vertreten durch Leitende Staatsanwaltin lic. iur. C. Wiederkehr,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend vorsatzliche Totung etc.

(Ruckweisung der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts)

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 8. Abteilung,
vom 13. Juli 2012 (DG110272)

Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich
vom 15. Mai 2013 (SB120504)



Urteil der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts
vom 6. Mai 2014 (6B_829/2013)

Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons Zurich
vom 29. September 2017 (SB140230)

Urteil der strafrechtlichen Abteilung des Schweiz. Bundesgerichts
vom 2. August 2018 (6B_56/2018 = BGE 144 IV 302)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 6. Marz 2007 und
deren Berichtigung und Prazisierung vom 10. Dezember 2007 (Urk. 51/59;
Urk. 51/152), die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom
4. Oktober 2007 und die Zusatzanklageschrift der Staatsanwaltschaft Limmattal/
Albis vom 10. Dezember 2007 (Urk. 51/98; Urk. 51/153) sowie die Anklageschrift
der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zirich vom 2. September 2011 (Urk. 35)

sind diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 235 S. 216 ff.)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig

- der vorsatzlichen Tétung im Sinne von Art. 111 StGB,

- der mehrfachen versuchten vorsatzlichen Tétung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m.
Art. 22 Abs. 1 StGB,

- der sexuellen N6tigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB,

- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB,

- der einfachen Kdérperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,

- der Pornographie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3 StGB,

- des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfligung im Sinne von Art. 292 StGB.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 18 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit 13. Juli 2012
1'944 Tage durch Haft (Untersuchungs- und Sicherheitshaft) sowie vorzeitigen Strafantritt

erstanden sind sowie mit einer Busse von Fr. 500.—.

3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatz-

freiheitsstrafe von 5 Tagen.
4. Es wird die Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnet.

5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privatklagerin
B. von Fr.5'278.70 zuzuglich 5% Zins seit 9. Dezember 2005 sowie Fr. 108.—
zuziglich 5 % Zins seit 5. Juli 2012 anerkannt hat.

6. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung des Privatklagers
C. von Fr.620.— zuzuglich 5% Zins seit 24. November 2004 sowie Fr. 535.50
zuzuglich 5 % Zins seit 12. Juli 2006 anerkannt hat.
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Der Beschuldigte wird dem Grundsatz nach verpflichtet, der Privatklagerin D.__ Scha-
denersatz fur den im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 25. Juni 2007, 29./30. Juni
2007 sowie 30. Juni/1. Juli 2007 entstandenen Schaden zu bezahlen. Es wird vorgemerkt,
dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung im Rahmen der bisher entstandenen
Kosten der Privatklagerin D.___ von Fr. 3'791.20 zuzuglich 5 % Zins seit 6. November
2007 anerkannt hat.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegentiber der Privatklagerin E. aus dem
eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen
Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches wird die Geschadigte auf den

Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privatklagerin
B. von Fr. 40'000.— zuzuglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privatklagers
C. von Fr. 2'000.— zuzuglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privatklagers
F. von Fr. 35'000.— zuztglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privatklagerin
D._ im Rahmen von Fr. 65'000.— zuziiglich 5 % Zins seit 1. Juli 2007 anerkannt hat.
Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin D.__ zusatzlich Fr. 35'000.— zuzlg-
lich 5 % Zins seit 1. Juli 2007 als Genugtuung zu bezahlen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin E. Fr. 25'000.— zuztglich 5 %

Zins seit 25. Marz 2006 als Genugtuung zu bezahlen.

Die mit Verfigung der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl vom 6. September 2005 beschlag-
nahmten 27 VHS-Videokassetten, 1 Heft "Private Sex", 1 leere VHS-Kassettenhille sowie
das Buch "Der kleine Machiavelli" werden definitiv eingezogen und der Kantonspolizei Zu-

rich zur Vernichtung uUberlassen.

Die mit Verflgung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 15. September 2007
beschlagnahmten 2 Videokassetten mit pornografischem Inhalt werden definitiv eingezogen

und der Kantonspolizei Zurich zur Vernichtung Uberlassen.

Die anlasslich der Hausdurchsuchung vom 5. Juli 2007 beim Beschuldigten sichergestellten
Fr. 510.— werden definitiv beschlagnahmt und zur Deckung der Verfahrenskosten, in erster

Linie zur Deckung der Busse, verwendet.
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Die Entscheidgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

20'000.—;
5'000.—-

98'242.65
1'074.45
106'735.80
54'568.05
1'195.55
87'815.90
7'657.95
20'870.20
1'290.—
50.25

die weiteren Auslagen betragen:
Gebuhr Anklagebehdrde

Kosten der Kantonspolizei
Kanzleikosten Untersuchung
Auslagen Untersuchung (WG070005)
Auslagen Untersuchung

amtliche Verteidigung (WG070005)
amtliche Verteidigung

amtliche Verteidigung

unentgeltliche Rechtsbeistdnde Privatklagerschaft
Gutachten (WG070005)

Gutachten

Zeugenentschadigung (WG070005)

diverse Kosten

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten
auferlegt, aber definitiv abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf
die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135
Abs. 4 StPO. Die Kosten der amtlichen Verteidigung von Fr. 1'195.55 im Beschwerde-

verfahren mit Geschéafts-Nr. UP110008 werden auf die Gerichtskasse genommen.

Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft werden auf die Gerichts-

kasse genommen.

Der Privatklagerin E. wird keine Prozessentschadigung zugesprochen.

(Mitteilung)

(Rechtsmittel)"



Berufungsantrage:

a) Der Verteidigung des Beschuldigten (Urk. 506 und 610):

Es sei eine stationare Behandlung im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen.

b) Der Staatsanwaltschaft (Urk. 511 sinngemass):

1.  Der Beschuldigte sei im Sinne von Art. 64 StGB zu verwahren.

2. Dem Beschuldigten seien samtliche Kosten aufzuerlegen.

Erwaqungen:

l. Verfahrensverlauf

1.1. Der Verfahrensgang bis zum Urteil der |. Strafkammer des Obergerichts des
Kantons Zirich vom 29. September 2017 bzw. hernach bis zum Entscheid des
Bundesgerichts vom 2. August 2018 ergibt sich aus den entsprechenden Ent-
scheiden (Urk. 469 S. 6 ff., Urk. 483 S. 2 ff.).

1.2. Mit Eingabe vom 7. September 2018 beantragte die Verteidigung die Fort-
setzung des Verfahrens ohne die Gerichtsbesetzung, welche am Urteil vom
29. September 2017 mitgewirkt hat, da diese befangen sei (Urk. 486). Mit Prasidi-
alschreiben vom 14. November 2018 wurde der Verteidigung beschieden, dass
zwar keine Ausstandsgrinde vorlagen, das Gericht aber gleichwohl in anderer
Besetzung uUber den Fall entscheiden werde, womit das Ausstandsbegehren
gegenstandslos sei (Urk. 488). Am 21. November 2018 erklarten sich die Patei-
vertreter mit der schriftlichen Durchfuhrung des Berufungsverfahrens einverstan-
den (Urk. 489). Mit Beschluss vom 26. November 2018 wurden die Akten des
Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes Zurich Uber den Beschuldigten beigezo-
gen (Urk. 490). Mit Prasidialverfugung vom 8. Januar 2019 wurde dem Beschul-
digten Frist angesetzt, um schriftlich Beweisantrage zu stellen und zu begrinden
sowie letztmals Beweisantrage zu stellen (Urk. 493). Diese mehrfach verlangerte
Frist wurde mit Eingabe vom 13. Mai 2019 gewahrt wobei mehrere Beweisantrage
gestellt wurden (Urk. 506). Mit Eingabe vom 28. Mai 2019 nahm die Staatsan-



waltschaft Stellung und beantragte erneut die Verwahrung des Beschuldigten
(Urk. 511). In der Folge wurden auf schriftichem Weg mehrere Beweise erhoben
und Stellungnahmen dazu eingeholt (Urk. 513 ff.). Mit Eingabe vom 1. Juli 2020
stellte die Verteidigung ein Ausstandsbegehren gegen den Gutachter Dr. G.__
(Urk. 548). Nach durchgefihrter Vernehmlassung wurde mit Beschluss vom 31.
August 2020 das Ausstandsbegehren abgewiesen und wurden die Antrage auf
die Einvernahme weiterer Personen als Zeugen abgewiesen (Urk. 559). Gegen
den abweisenden Ausstandsentscheid liess der Beschuldigte Beschwerde an das
Bundesgericht erheben, welche mit Urteil vom 23. Dezember 2020 abgewiesen
wurde (Urk. 566). Das psychiatrische Erganzungsgutachten ging am 11. Marz
2022 ein (Urk. 601). Im Rahmen der Stellungnahmen liess der Beschuldigte wei-
tere Beweiserganzungen beantragen (Urk. 610), welche mit Prasidialverfigung
vom 20. Oktober 2022 abgewiesen wurden (Urk. 626). Auf Gesuch der Verteidi-
gung hin wurde ein Therapiebericht der psychiatrischen Dienste Aargau eingeholt

(Urk. 635). Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

Il. Umfang der Neubeurteilung

1. Nicht mehr zur Diskussion stehen samtliche Punkte, bezuglich welcher die
Kammer mit Beschluss vom 29. September 2017 die Rechtskraft festgestellt hat
(Urk. 469 S. 43 ff.). Zu beurteilen bleiben somit einzig die Frage der Massnahme
sowie der damit im Zusammenhang stehenden Kosten- und Entschadigungsfol-

gen.

Im Ubrigen hat bei einem bundesgerichtlichen Riickweisungsentscheid die mit der
Neubeurteilung befasste kantonale Instanz die rechtliche Beurteilung, mit der die
Ruckweisung begriundet wird, ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. Diese Beur-
teilung bindet auch das Bundesgericht, falls ihm die Sache erneut unterbreitet
wird. Aufgrund dieser Bindungswirkung ist es den nochmals mit der Sache be-
fassten Gerichten wie den Parteien verwehrt, der Uberpriifung einen anderen als
den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Ge-
sichtspunkten zu prifen, die im Rickweisungsentscheid ausdricklich abgelehnt

oder Uberhaupt nicht in Erwagung gezogen worden sind (vgl. Entscheide des



Bundesgerichtes 6B_1213/2014 vom 7. April 2015, E. 1.1; 6B_116/2013 vom 14.
April 2014 E. 1.2; 6B_35/2012 vom 30. Marz 2012, E. 2.2; je mit Hinweisen). Die
neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige Thematik be-
schrankt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwagungen als Gegenstand der
neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt,
als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwagungen des Bundesgerichtes
Rechnung zu tragen (vgl. Entscheid des Bundesgerichtes 6B_1213/2014 vom 7.
April 2015 E. 1.1. mit Hinweisen). Fiur die Frage, was im neuen kantonalen Ent-
scheid zum Prozessgegenstand gehort, ist nicht das Dispositiv des Bundesge-
richtsentscheids massgebend, sondern die materielle Tragweite des entspre-
chenden Urteils. Es ist danach zu fragen, ob das urspringliche kantonale Urteil
insgesamt oder nur teilweise aufgehoben werden soll (Entscheid des Bundesge-
richts 6B_372/2011 vom 12. Juli 2011 E. 1.3.2).

2. Vorliegend hielt das Bundesgericht in seinem Urteil vom 2. August 2018 fest,
dass der vorinstanzliche Entscheid in mehrfacher Hinsicht Bundesrecht verletzt.
Einerseits muss das Gericht die den Gutachten zu Grunde liegenden Akten fur
dessen Uberpriifung kennen und andererseits muss sich auch der Sachverstan-
dige an die Vorgaben der Strafprozessordnung halten (Urk. 483 S. 8). Diese bei-
den Regeln sind missachtet worden, indem die dem Gutachter vorgelegte Ver-
laufsdokumentation des PPD nicht in die Verfahrensakten einfloss und anderer-
seits diese direkt und nicht Gber die Verfahrensleitung beschafft wurde (Urk. 483
S. 8 ff.). Das Bundesgericht hielt fest, dass die vom PPD zur Verfugung gestellten
Akten beizuziehen und den Parteien das rechtliche Gehor zu gewahren ist. An-
hand der beigezogenen Akten ist zu Uberprifen, ob das Gutachten im Ergebnis
schlUssig ist. Hingegen wurde die Ruge, wonach das Gutachten unklar sei, eben-

so verworfen wie die tbrigen Rugen (Urk. 483 S. 16).

lll. Massnahme

1.  Grundlagen



In jedem Fall sttzt sich das Gericht bei seinem Entscheid Uber die Anordnung ei-
ner Massnahme nach den Art. 59-61, 63 und 64 StGB sowie bei der Anderung
der Sanktion nach Art. 65 StGB auf eine sachverstandige Begutachtung (Art. 56
Abs. 3 StGB; BGE 134 IV 315 E. 4.3.1 S. 326). Das Gutachten hat sich Uber
samtliche tatsachlichen Voraussetzungen der Massnahmen zu aussern. Es muss
sich zur Notwendigkeit und den Erfolgsaussichten einer Behandlung des Taters,
Art und Wahrscheinlichkeit weiterer moglicher Straftaten und zu den Mdoglichkei-
ten des Vollzugs der Massnahme aussern (Art. 56 Abs. 3 StGB). Es hat sich wei-
ter Uber die moglichen Wirkungen der verschiedenen Sanktionen vergleichend
auszulassen (vgl. BGE 118 IV 108 E. 2a S. 113; 101 IV 124 E. 3b S. 128) und da-
zu Stellung zu nehmen, ob und inwiefern andere sichernde Massnahmen auszu-
schliessen sind (vgl. BGE 100 IV 142 E. 3 S. 144 f.; zum Ganzen siehe HEER,
a.a.0., N. 50 f. zu Art. 56 StGB). Das Gericht darf in Fachfragen nicht ohne triftige
Grunde vom Gutachten abweichen (BGE 142 IV 49 E. 2.1.3 S. 53; 141 IV 369 E.
6.1 S. 372 1.; 138 111 193 E. 4.3.1 S. 198 f.; je mit Hinweisen). Gutachten sind im
Massnahmerecht nach Art. 56 ff. StGB unabdingbar. Sie werden vom Gesetzge-
ber und auch vom Bundesgericht in konstanter Praxis als zwingende Entscheid-
grundlage bezeichnet, sofern die Indikation einer Massnahme, sei diese therapeu-
tisch oder sichernd, zu beurteilen ist (Urteile 6B_519/2015 vom 25. Januar 2016
E. 1.2; 6B_265/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 4.1.1). Dies gilt sowohl im positi-
ven (das Gericht ordnet eine Massnahme an) wie auch im negativen Sinne (das
Gericht verzichtet auf eine Massnahme) (BGer Urteil 6B_28/2017 vom 23. Januar
2018 Erw. 3.4.). Es gilt nicht nur in Fallen von psychisch gestorten Tatern, son-
dern auch in Fallen der reinen sogenannten Sicherungsverwahrung, also auch bei

psychisch nicht erheblich schwer gestorten Tatern.
2. Antrage der Parteien

2.1. Die Verteidigung beantragte die Anordnung einer stationaren therapeuti-
schen Behandlung im Sinne von Art. 59 StGB (Urk. 506). Aus den beigezogenen
Akten des PPD und den weiteren erhobenen Beweisen gehe hervor, dass der

Beschuldigte behandelbar sei und das Kriterium der Unbehandelbarkeit nicht
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mehr erflllt sei, weshalb auf die Anordnung der Verwahrung zu verzichten und

stattdessen eine stationare Massnahme anzuordnen sei (Urk. 506 S. 2 ff.).

2.2. Die Staatsanwaltschaft beantragt fur den Beschuldigten die Verwahrung im
Sinne von Art. 64 StGB. Die ungunstige Legalprognose und die fehlende Behan-
delbarkeit bestunden nach wie vor. Zudem werde keine lebenslange Verwahrung
beantragt und es sei damit nicht ausgeschlossen, dass die Verwahrung spater in

eine stationare Massnahme nach Art. 59 StGB umgewandelt werde (Urk. 511).
3. Voraussetzungen zur Anordnung einer Massnahme

3.1. Gemass Art. 56 Abs. 1 StGB ist eine Massnahme anzuordnen, wenn eine
Strafe allein nicht geeignet ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Taters zu be-
gegnen (lit. a), ein Behandlungsbedurfnis des Taters besteht oder die offentliche
Sicherheit dies erfordert (lit. b) und die Voraussetzungen der Artikel 59-61, 63 o-
der 64 StGB erflllt sind (lit. c). Die Anordnung einer Massnahme setzt voraus,
dass der mit ihr verbundene Eingriff in die Personlichkeitsrechte des Taters im
Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere weiterer Straftaten nicht unver-
haltnismassig ist (Art. 56 Abs. 2 StGB).

3.2. Schwere psychische Stérung

Mit Datum vom 31. Juli 2015 wurde das psychiatrische Gutachten von Dr. med.
G.__ (nachfolgend Hauptgutachten, Urk. 356) erstellt. Am 8. Marz 2022 wurde
die unter Nachachtung der bundesgerichtlichen Rlgen erganzende Begutachtung
(nachfolgend Erganzungsgutachten, Urk. 601) abgeschlossen. Beiden gemein ist
die Diagnose: Zum Tatzeitpunkt bestand beim Beschuldigten eine ausgepragte
dissoziale Personlichkeitsstorung mit impulsiven und narzisstischen Zugen sowie
eine Alkoholabhangigkeit welche mit der Tat im Zusammenhang stand, wobei die
Personlichkeitsstérung nach wie vor besteht (Urk. 356 S. 69, Urk. 601 S. 601).
Diesbezuglich erweist sich die Begutachtung auch in ihrer Begriundung als nach-
vollziehbar, schlissig und Uberzeugend. Diese Einschatzung teilt auch die Vertei-
digung ("Unstrittig sind: Diagnose einer schweren psychischen Stérung, Zusam-

menhang zwischen Stérung und Delinquenz..." [Urk. 506 S. 13]). Auch die in Auf-
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trag gegebene forensisch-psychiatrische Stellungnahme zum Hauptgutachten von
Dr. med. pract. H.___ hat die diagnostische Einschatzung und Diskussion des
Gutachters als nachvollziehbar qualifiziert (Urk. 508 S. 3). Schliesslich erachten
auch die behandelnden Arzte der Psychiatrischen Dienste Aargau AG in ihrem
Bericht vom 11. November 2022 diese Diagnose als nach wie vor zutreffend (Urk.
635 S. 2). Damit ist von einer schweren psychischen Storung im Sinne der Art. 59
Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 lit. ¢ StGB auszugehen, welche mit den begangenen

Taten in Zusammenhang steht.
3.3. Ruckfallgefahr

Die Gefahr der Begehung erneuter Straftaten qualifiziert das Hauptgutachten als
nach wie vor sehr hoch ("Die Ruckfallgefahr fur schwere Gewalthandlungen ist als
deutlich-hoch einzustufen, flir weniger schwerer Gewalthandlungen [Wirtshaus-
schlagereien] als hoch, ebenso beziiglich SVG Delikten und Fahren in angetrun-
kenem Zustand. Fur sexuelle Gewalt und Drohungen ist von einer moderat-
deutlichen Ruckfallgefahr auszugehen" [Urk. 356 S. 77]. ). Gemass Erganzungs-
gutachten behalte die legalprognostische Einschatzung des Hauptgutachtens wei-
terhin Gultigkeit, zumal keine relevanten, rickfallsenkenden Effekte erzielt worden
seien und sich weder das Alter noch bisherige Therapieversuche prognostisch
gunstig ausgewirkt hatten (Urk. 601 S. 16). Die hohe Ruckfallgefahr wird von der
Verteidigung nicht explizit in Abrede gestellt (Urk. 506, 610). Auch die forensisch-
psychiatrische Stellungnahme von Dr. med.pract. H._ sieht in der gutachter-
lichen Legalprognose keinen Grund zur Beanstandung (Urk. 508 S. 3). Nachdem
sich die gutachterlichen Ausfuhrungen zur Legalprognose als nachvollziehbar und
Uberzeugend erweisen, ist vorliegend von einer deutlich hohen Ruckfallgefahr fur

schwere Gewalthandlungen auszugehen.
3.41. Therapieunfahigkeit

Das Hauptgutachten sieht die therapeutischen Erfolgsaussichten im Rahmen ei-
ner stationdren Massnahme nach Art. 59 StGB als deutlich getrubt. Vielmehr sei-

en die Eingangsvoraussetzungen flr eine Verwahrung nach Art. 64 StGB im Sin-
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ne einer sehr belasteten Legalprognose und der unzureichenden Behandelbarkeit
gegeben (Urk. 356 S. 79).

3.4.2. Nach Auffassung der Verteidigung ist die schwere psychische Stérung
behandelbar (Urk. 506 S. 14). Daflr stitzt sie sich auf die forensisch-
psychiatrische Stellungnahme zum Hauptgutachten von Dr. med.pract. H.
(Urk. 508 S. 7). Wohl beurteilt auch dieser die Erfolgsaussichten fur eine Therapie
als vorerst ungunstig, erachtet aber die Verbesserung der deliktpraventiven Be-
einflussbarkeit auf ein geringes bis moderates Ausmass im Rahmen einer ada-
quaten Behandlung als durchaus maglich, wodurch sich zumindest der Versuch
einer stationaren Massnahme klar empfehlen lasse (Urk. 508 S. 7). Zur gleichen
Beurteilung und Empfehlung gelangen die Verlaufsberichte der forensisch-
psychotherapeutischen Behandlung in der Justizvollzugsanstalt Bostadel vom 23.
Dezember 2020 und 11. Oktober 2021, welche — aus fachpsychologischer Sicht —
die Behandlungsfahigkeit auf Grund des bisherigen Therapieverlaufs als gegeben
erachten (Urk. 576 S. 6, Urk. 590 S. 5).

3.4.3. Gestltzt darauf wurde der Gutachter — im Einklang mit den bundesge-
richtlichen Feststellungen (Urk. 483 S. 13) — beauftragt, ein Erganzungsgutachten
zu erstellen. Unter Einbezug und ausfuhrlicher Diskussion der weiteren, insbe-
sondere therapeutischen Unterlagen und Erkenntnisse sollte das Hauptgutachten
vertieft und aktualisiert werden (Urk. 540).

3.4.4.1. Unter dem 8. Marz 2022 ging das Erganzungsgutachten ein (Urk. 601).
Es hielt zur Frage der Behandlungs(un)fahigkeit fest, dass dies der zentrale Fo-
kus seit Abgabe des Hauptgutachtens im Jahre 2015 sei. Diese sei unter Hinweis
auf frihere Behandlungsverfahren und die damalige Einschatzung der ... des
PPD verneint worden. Deren differenzierte Einschatzung sowie die erfolglosen
ambulanten und stationaren Massnahmetherapien gepaart mit der eigenen gut-
achterlichen Einschatzung hatten zum Schluss gefuhrt, dass der Beschuldigte
nicht ausreichend behandelbar sei und eine Massnahme nicht empfohlen werden

kdnne, was auf eine Verwahrung hinweise.
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3.4.4.2. Das Erganzungsgutachten gibt zusammenfassend die Resultate der
aktenkundigen Therapieberichte wie folgt wieder (Urk. 576, 587, 590): Mittlerweile
seien 7 Jahre vergangen. Seit seinem Eintritt in die JVA Bostadel habe der
Beschuldigte 68 Einzelsitzungen absolviert, welche einerseits deliktsorientiert und
andererseits stutzend vorgenommen worden seien. Die narzisstischen Zuge seien
bearbeitet und das Instrument des Deliktskreises sei eingefuhrt worden. Dabei sei
zwar die Legalprognose als weiterhin ungunstig, die Therapiefahigkeit jedoch als
gunstig qualifiziert worden. Der Beschuldigte arbeite aktiv mit und prasentiere sich
transparent. Dabei habe er in mehreren Bereichen deutliche Entwicklungsschritte
gemacht. Es werde jedoch von einer langen Behandlungsdauer ausgegangen.
Die Behandlungsfahigkeit sei gegeben und die stationare Therapie indiziert und
zweckmassig (Urk. 601 S. 18 f.). Diese Darstellung gibt die Therapieberichte kor-
rekt wieder. In diesem Punkt erweist sich das Gutachten somit als nachvollziehbar

und schlussig.

3.4.4.3. In der Diskussion der Therapieberichte halt der Gutachter fest, dass
diese deklarierten Fortschritte zumindest zu relativieren seien, da sie im Rahmen
der Exploration nicht gleichermassen klar hatten erhoben werden kénnen. So sei
der Deliktskreis in einer friheren Behandlungssitzung wohl aufgegriffen worden,
doch ein Konzeptverstandnis, eine nachhaltige Verinnerlichung, welche zur bes-
seren Problemeinsicht und Verbesserung des Ruckfallmanagements flhren
konnen, sei nicht zu erkennen (Urk. 601 S. 11). Erst bei der zweiten Exploration
sei der Beschuldigte in der Lage gewesen, die ldee und Funktionsweise des De-
liktskreises zu erklaren. Es habe sich aber erst ein beginnendes Verstandnis daflr
gezeigt (Urk. 601 S. 12). Insgesamt schien der Deliktskreis nicht verinnerlicht und
noch nicht in die Gesamtproblematik eingeordnet (Urk. 601 S. 19). Dennoch gelte
es die jungst gemachten therapeutischen Erfahrungen zu wirdigen. Die deklarier-
ten Fortschritte konnten angesichts der Storungsschwere nicht nachvollzogen
werden. Bei einer grosszugigen Wurdigung der deklarierten Behandlungserfahr-
ungen musste gutachterlich trotz aller Skepsis beziglich Optimismus der Berichte
von einer moglicherweise ausreichenden, wenn auch weiter deutlich einge-
schrankten Behandlungsfahigkeit fur eine langer dauernde intensive millieuthera-

peutische stationare Behandlung ausgegangen werden und damit eine stationare
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Massnahme nach Art. 59 StGB zumindest versuchsweise empfohlen werden. Aus
forensisch-psychiatrischer bzw. gutachterlicher Sicht konnten die Berichte jeden-
falls bezuglich zumindest moderater Erfolge und therapeutisch erfasster aus-
reichender Behandelbarkeit nicht wegdiskutiert werden. Die Bereitschaft des
Beschuldigten, sich einer stationaren Massnahme nach Art. 59 StGB zu unter-
ziehen, werde vom Beschuldigten klar deklariert und sei als gegeben zu erachten
(Urk. 601 S. 20).

3.44.4. Die Staatsanwaltschaft halt in ihrer Stellungnahme zum Erganzungs-
gutachten an ihrem Antrag auf Verwahrung fest. Das Erganzungsgutachten ande-
re nichts an der bestehenden Therapiefahigkeit. Die durchgefuhrten Atem- und
Entspannungsibungen seien ungeeignet, ein Ruckfallmanagement aufzubauen.
Zudem habe der Beschuldigte Mihe gehabt, einen Deliktskreis detailliert darzu-
stellen, worin keine Verbesserung des Rickfallmanagements erkennbar sei. Die
Einschatzungen der therapeutisch wirkenden Personen seien mit grosster Vor-
sicht zu wurdigen. Der Beschuldigte kdnne mit seiner stark manipulativen Art
auch Therapeuten tauschen. Wohl kdnne zu einem spateren Zeitpunkt bei glnsti-
gem Verlauf eine stationare Massnahme angeordnet werden, doch misse — im
Rahmen der Verwahrung — zuerst eine mehrjahrige, durch ausgewiesene Fach-
leute durchgefihrte Begleitung und Einschatzung der tatsachlichen Therapiefa-
higkeit vorliegen. Zudem sei es auch immer wieder zu Regelbrichen im Strafvoll-
zug durch den Beschuldigten gekommen. Sie betont zusammenfassend, dass die
Therapiefahigkeit derzeit nicht vorliege. Zu diesem Schluss gelangt die Staatsan-
waltschaft, weil die Ruckfallgefahr hoch sei und die positiven Berichte der Thera-

peuten vom Gutachter nicht nachvollzogen werden konnten (Urk. 604).

Dazu gilt es vorab zu bemerken, dass die Frage der Ruckfallgefahr von derjeni-
gen der Therapiefahigkeit klar zu trennen ist und die beiden Themen nicht in ei-
nem wechselseitigen Abhangigkeitsverhaltnis zueinander stehen; weder in medi-
zinischer noch in rechtlicher Hinsicht. Somit Iasst sich mit Bezug auf die Frage der
Therapiefahigkeit nichts aus der zweifelsohne bestehenden hohen Ruckfallgefahr
ableiten. Zudem trifft es eben gerade nicht zu, dass der Gutachter die von den

Therapeuten beschriebenen Fortschritte nicht nachvollziehen koénne. Vielmehr
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hielt er fest, dass aus forensisch-psychiatrischer bzw. gutachterlicher Sicht die
Berichte jedenfalls bezuglich moderater Erfolge und therapeutisch erfasster aus-
reichender Behandelbarkeit nicht wegdiskutiert werden konnten (Urk. 601 S. 20).
Wohl trifft es zu, dass der Gutachter die Therapieberichte teilweise relativiert hat
und festhielt, dass im Rahmen der Exploration die deklarierten Fortschritte in der
Therapie nicht gleichermassen haben erhoben werden konnen. Damit ist er seiner
ureigensten Aufgabe nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den erhobe-
nen Befunden nachgekommen. Der Gutachter hat die therapeutischerseits erho-
benen und deklarierten Befunde weder eins zu eins Glbernommen noch diesen je-
de Relevanz abgesprochen. Vielmehr hat er sich ausfuhrlich und vertieft mit die-
sen auseinandergesetzt und seine eigenen Erkenntnisse im Gutachten festgehal-

ten. Dieses bildet die Grundlage der richterlichen Entscheidung.

3.4.4.5. Darlber hinaus wird in der gutachterlichen Diskussion weiter darauf
hingewiesen, dass die damals im Hauptgutachten gezogenen Schlisse mit Bezug
auf die Behandlungsfahigkeit hauptsachlich auf der Einschatzung von Frau
Dr.l.___ , der damaligen ... des PPD, beruhten, welche in einer "mehrseitigen
und sehr differenzierten Abklarung" zum Schluss gekommen sei, dass der Be-
schuldigte nicht behandelbar sei. Unter zusatzlicher Berucksichtigung fruherer er-
folgloser ambulanter und stationarer Massnahmen und auf Grund eigener Erhe-
bungen sei er damals im Hauptgutachten zum Schluss gekommen, dass eine
bessernde Massnahme nicht empfohlen werden kdnne (Urk. 601 S. 17). Dies be-
kraftigte er im Rahmen seiner Befragung als Zeuge vom 3. Oktober 2016. Diese
Informationen hatten ihn relevant beeinflusst, weil sie ausfuhrlich und detailliert
seien (Urk. 419 S. 5).

Nachdem sich weder in den gerichtlichen Verfahrensakten noch in den beigezo-
genen Akten der Vollzugsbehérden ein Bericht von Frau Dr. I.__ finden liess,
zumindest kein Bericht im Sinne eines als solchen bezeichneten eigenstandigen
und von Frau Dr. I.__ firmierten Dokuments, wurde der Gutachter am 11. Au-
gust 2022 aufgefordert, die angeblich mehrseitigen Abklarungen von Dr. .
genau zu bezeichnen und falls noch nicht bei den Akten nachzureichen (Urk.

613). Dieser Aufforderung kam der Gutachter nach und reichte kommentarlos S.
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12 - 16 eines nicht naher bezeichneten Dokuments ein (Urk. 617). Dieses fand,
mitunter auch nicht nur wie vom Gutachter eingereicht auszugsweise, sondern
vollstandig, wiederholt Eingang in die Akten, wurde jedoch bislang nie als "mehr-
seitige Abklarung von Dr. . " oder als Bericht bezeichnet (Urk. 418, 492).

Dieses auch in seiner vollstandigen Version nicht genauer bezeichnete Dokument
des PPD des Justizvollzugs Zurich prasentiert sich in seiner Aufmachung als
Journal. Wer dieses Journal gefuhrt hat, wer die jeweiligen Eintrage verfasst hat
und wer bei den im Journal beschriebenen Handlungen auf welche Weise mitge-
wirkt hat, lasst sich diesem nur zum Teil entnehmen, weil oft Klirzel und Stichwor-
te verwendet werden. Dem Inhalte nach zu beurteilen handelt es sich um ein me-
dizinisches Verlaufsjournal. Gemass Verteidigung handelt es sich dabei um die
digitalisierte Krankengeschichte des PPD ("Vitomed") (Urk. 440 S. 8). Diese Er-

klarung ist plausibel.

Unter dem 2. Marz 2015 findet sich der folgende, in seiner Gesamtheit wiederge-

gebene Eintrag:

02.03.2015 ... [Kirzel]

Problem: Dissoziale Persdnlichkeitsstorung

DOB 2. Abkldrungsgeprach Gemeinsam mit Frau 1___
Das Gespréch wird durch FrauDr | gefuhrt.

In Bezugnahme auf das Abkldrungsgesprach vom 13.02.2014 wird dem Klienten dargelegt, dass er keine Therapie auf
freiwilliger Basis erhalten werde. |hm wird erldutert, dass er verwahrt sei, weil er als gefahrlich fir andere und zudem nicht als
therapierbar gelte.

Dem KI. wird erkiart, dass auch der erneute Abklarungsprozess, einschliesslich dem Abkldrungsgespréch vom 13.02.2015,
emeut dem Schiuss kam, dass er gegenwartig weiterhin nicht therapierbar sei.

Dem Kl wird dargelegt, dass sich dieser Eindruck auf seine mangelnde Offenheit, Einsichtigkeit und sein mangelndes
tatsachliches Interesse, sich zu verandern, stiitze. Es entstehe der Eindruck, dass er das Gegeniiber bzw. den Therapeuten
weiterhin “hinters Licht fiihren” wolle. Fragen des K. wie diese Eindriicke im Detail entstehen wiirden, wurden dem Klienten im
Detail nicht beantwortet. Er verweist in diesem Kontext auf die versuchte Tétung am 25.03.2006 an Fraw o. 1d bekraftigt
nochmals, dass er dieses Deliktes (der versuchten Tbtung) unschuldig sei. Der Klient fragt mehrfach nach, wie der Eindruck
seiner mangelnden Therapiemotivation entstanden sei. Diesbezlglich wird er wiederholt auf Inkensistenzen in seinen Angaben
aufmerksam gemacht, wobei diese jedoch nicht explizit fiir den Klienten erkldrt werden. Zudem wird auf Widerspriiche
hingewiesen, die auf eine mangelnde Bereitschaft tatséchlich offen iber sich als Person und seine Geflihle Auskunft zu geben
schliessen lassen, Auch diese Wiederspriiche werden dem K. nicht explizit erklart,

Der Klient verweist erneut darauf, dass er Alkoholiker gewesen sei, dies jedoch seine Delikte nicht erkl&ren wiirde und verweist
wie im ersten Abkldrungsgespréch auf einen befreundeten Alkoholiker, der keine Frauen geschlagen habe, dhnlich wig im
Triagegesréch,

Insgesamt reagiert der KI. gefasst auf den Bescheid. Er wirkt insgesamt eher betroffen. Es finden sich keine Hinweise, dass der
KI. ins Dysphorische kippt, bedrohlich wird etc.

Psychopathologisch ist der K. insgesamt unauffallig. Es lassen sich keine Hinweise fir eine schwere affektive oder
psychotische Erkrankung festsstellen. Es finden sich keine Hinweise auf eine akute Suizidalitat.
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Weitere Angaben wie etwa Uber den Verfasser, die am Gesprach anwesenden
Personen und insbesondere Angaben, auf welche Grundlagen sich der eroffnete
Entscheid stiutzt, enthalt der Journaleintrag nicht. Aus diesem Eintrag ergibt sich
zudem, dass nicht nur in formeller Hinsicht kein Bericht vorliegt, sondern auch in
materieller Hinsicht nicht. Gegenstand des Gesprachs war gemass dem Eintrag
einzig, dass dem Beschuldigten ein offenbar bereits gefasster Entscheid eroffnet,
rudimentar begrundet und die vom Beschuldigten wiederholt gestellten Ergan-
zungsfragen einzig mit dem Verweis auf Widerspriche in seinen Aussagen be-
antwortet wurden. Der Eintrag enthalt — mit Ausnahme der Widergabe der Reakti-
onen des Beschuldigten auf die Entscheider6ffnung — weder Angaben zu eigenen
Feststellungen von Frau Dr. I.__ noch detaillierte Angaben zu den Entscheid-
grundlagen und den Uberlegungen welche zu diesem Entscheid gefiihrt haben.
Eigene Erhebungen oder Wahrnehmungen von Frau Dr. . kdnnen es nicht
gewesen sein, denn sie war am Abklarungsgesprach vom 13. Februar 2015 (im
Journal und im Gutachten auch als Abklarungsgesprach vom 13. Februar 2014
bezeichnet) nicht anwesend. Worin der erwahnte erneute Abklarungsprozess be-
standen haben soll wird nicht ersichtlich, jedenfalls lasst sich auf Grund der Akten
nicht eruieren, worin dieser — ausser dem Abklarungsgesprach — bestanden ha-
ben soll. Letzteres wurde von einer namentlich nicht erwahnten Person und in
Abwesenheit von Frau Dr.l.__ gefuhrt. Auch die Verteidigung ist diesbezlg-
lich auf Mutmassungen angewiesen: Auf Grund des verwendeten Kiirzels ...
musse es sich dabei um einen Herrn J._ gehandelt haben, welcher damals
fur die medizinische Grundversorgung zustandig gewesen sei (Urk. 440 S. 9).
Dies scheint plausibel, denn es finden sich im Journal frihere Eintrage wo eben-
falls eine unter dem Kdirzel ... firmierende Person von der Abgabe von Psycho-
pharmaka an den Beschuldigten berichtet (Urk. 492/11-13). Weiteres, wie etwa
seine Identitat oder sein fachlicher Hintergrund, ist nicht bekannt.

Der Journaleintrag des 13. Februar 2015 enthalt im Wesentlichen die Wiedergabe
eines Abklarungsgesprachs, welcher sich Uber knapp 2 A-4 Seiten erstreckt. (im
Journal selbst mit dem 13. Februar 2014 datiert). Der Eintrag schliesst mit einer
"Beurteilung". Demnach sei der Beschuldigte nicht bereit, offen zu reden und zei-

ge nur mit sich selbst Mitleid. Insgesamt zeige der Gesprachsverlauf kein fur den
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Aussenstehenden nachvollziehbares Interesse des Beschuldigten, sich mit seiner
Motivation, Frauen zu schlagen und zu qualen, auseinanderzusetzen. Es sei sehr
schwierig, den Beschuldigten bei einer Unaufrichtigkeit oder einem strategischen
Verhalten zu ertappen, weil er automatisch seine Angaben umarbeite und anpas-
se (Urk. 491/14 ff.). Worauf diese Beurteilung fusst, wird in der Beurteilung nicht
dargetan. Eine Prufung der Plausibilitat dieser Schlussfolgerung ist somit von
vornherein nicht moglich. Dies hat zur Folge, dass samtliche ausschliesslich da-
rauf fussenden weiteren Wertungen eben so wenig plausibel und nachvollziehbar
sind. Von einer, wie vom Gutachter in seinem Erganzungsgutachten festgehalte-
nen "mehrseitigen und sehr differenzierten Abklarung" von Dr. med. . kann
jedenfalls noch nicht einmal im Ansatz die Rede sein. Wenn der Gutachter im
Rahmen seiner Zeugenbefragung den 17-zeiligen Journaleintrag als einzige Ak-
tenkundige Ausserung von Frau Dr. I.___ als von sehr ausfiihrlicher und diffe-
renzierter Abklarungsqualitat qualifiziert, dann erweist sich dies im Lichte der Ub-
rigen, weit umfassenderen und zumindest in sich schlussigen weiteren aktenkun-

digen Berichte als nicht nachvollziehbar.

Wenn gutachterlicherseits die damalige Einschatzung der Therapiefahigkeit im
Hauptgutachten nebst den bislang gescheiterten Therapien und seiner eigenen
Einschatzung als damals verlasslichste Erkenntnisquelle zu Beurteilung der Frage
der Behandlungsunfahigkeit beschrieben wird, so ergeben sich damit gewisse
Vorbehalte an der damaligen Einschatzung im Hauptgutachten und erweist sich
dieses in puncto Behandlungsunfahigkeit zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung
im Jahre 2015 als — zumindest — nicht vollig schlissig. Wie sogleich aufzuzeigen
sein wird, erubrigen sich jedoch in dieser Hinsicht Weiterungen und es kann letzt-
lich auch offen bleiben, ob der Beschuldigte damals behandlungsunfahig war oder
nicht. Denn fur die Beantwortung dieser Frage und letztlich die Frage der Anord-
nung einer Massnahme ist auf die aktuellen Verhaltnisse zum Zeitpunkt der

Entscheidfallung abzustellen.

3.4.4.6. Und da halt der Gutachter zu Recht fest, dass seit der Beurteilung im
Hauptgutachten sieben Jahre vergangen sind, der Beschuldigte die Vollzugs-

einrichtung gewechselt und dort auf freiwilliger Basis ohne Einbindung in ein
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Massnahmeverfahren sich einer freiwilligen Psychotherapie unterzogen hat. Im
Gutachten folgt eine ausfuhrliche Darstellung der therapeutischen Bemuhungen,
welche aktenmassig belegt und schlissig sind. Ebenso werden die Ruckmeldun-

gen der Therapeuten wiedergegeben und anschliessend ausfihrlich diskutiert.

So wurden insbesondere die seit dem Jahre 2015 neuen Erkenntnisse aufgefuhrt,
wonach sich der Beschuldigte seitdem einer deliktspraventiven Therapie unter-
zieht. Der Gutachter zeigt sich in seinen Erwagungen als erstaunt, dass bereits im
ambulanten Setting nach so "kurzer Zeit" in so zahlreichen Bereichen Fortschritte
erzielt worden sein sollen. Ebenso erstaunlich sei, dass nicht auf den Kontrast
zwischen den deklarierten Behandlungsfortschritten, der Stérungsschwere und
der deklarierten Behandlungsdauer eingegangen werde. Auch die wiederholten
Erklarungen des Deliktskreises als Beispiel fur Themen aus den Behandlungssit-
zungen hatten bezuglich Kompetenz, Verinnerlichung des Konzeptes und in der
Einordnung in die Gesamtproblematik nicht zu Uberzeugen vermocht. Insgesamt
wurden Fortschritte deklariert, welche in Anbetracht der Stérungsschwere nicht
nachvollzogen werden konnten. Trotz dieser gutachterlichen Skepsis gegentber
dem Optimismus der therapeutischen Berichte misse von einer mdglicherweise
ausreichenden, wenn auch weiter deutlich eingeschrankten Behandlungsfahigkeit
fur eine langer dauernde intensive milieutherapeutische stationare Behandlung
ausgegangen werden und damit die Anordnung einer stationaren Massnahme im
Sinne von Art. 59 StGB zumindest versuchsweise empfohlen werden. Trotz frihe-
rer Erfahrungen, welche in eine andere Richtung weisen, konnten aus forensisch-
psychiatrischer Sicht die Berichte jedenfalls bezlglich moderater Erfolge und
therapeutisch erfasster ausreichender Behandelbarkeit nicht wegdiskutiert wer-
den. Die Bereitschaft des Beschuldigten, sich einer stationdaren Massnahme zu
unterziehen, werde von diesem deklariert und sei deshalb als gegeben zu erach-
ten (Urk. 601 S. 19).

3.44.7. Im Gegensatz zur damals im Hauptgutachten nicht weiter begriindeten
Beurteilung von Frau Dr. I. findet im Erganzungsgutachten eine kritische
Auseinandersetzung mit der therapeutischen Arbeit statt. Diese Ausflihrungen

erweisen sich im Lichte der vorliegenden Berichte als nachvollziehbar, schlissig
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und plausibel. Immerhin sei bemerkt, dass auch die Therapieberichte zwar mit
Blick auf die Zukunft von einem milden Optimismus gepragt sind, die tatsachlich
erzielten Fortschritte aber sehr bescheiden sind und auch so dargestellt werden.
So lasst sich dem Therapiebericht vom 23. Dezember 2020 entnehmen, dass
zwar eine tragfahige therapeutische Arbeitsbeziehung habe aufgebaut werden
konnen. Hingegen wird von einer fehlenden vertieften Deliktbearbeitung mit an-
schliessender Erarbeitung eines funktionalen und geeigneten Risikomanage-
ments sowie ausbaufahiger Fahigkeit zur Perspektivibernahme berichtet, was
sich legalprognostisch ungunstig auswirke. Demgegenuber wurde sich jedoch ei-
ne Therapiebereitschaft, Therapiefahigkeit, Alkoholabstinenz, Absprachefahigkeit
und das vorhandene Problembewusstsein gunstig auswirken, weshalb eine Wei-
terflhrung der Therapie als zweckmassig angesehen werde, um die Ruckfallge-
fahr flr neue einschlagige Delikte zu verringern (Urk. 576). In dieser Beurteilung
ist durchaus eine gewisse Zuruckhaltung zu erkennen und, zusammengefasst,
wird einzig das Bestehen von Voraussetzungen fur eine zu beginnende Therapie
als Erfolg dargestellt. Von eigentlichen therapeutischen Fortschritten ist noch nicht
die Rede und besteht damit auch kein Grund, die gutachterliche Skepsis nicht zu

teilen.

Der ein knappes Jahr spater verfasste Therapiebericht bestatigt die vorhandene
Therapiebereitschaft des Beschuldigten und berichtet nach wie vor von einem
tragfahigen Behandlungssetting. Berichtet wird weiter von Selbstreflexion hinsicht-
lich seiner suchtrelevanten Personlichkeitsanteile. Ebenso wird vom beginnenden
Erkennen des subjektiven Gefuhls der Erniedrigung und Krankung als Ausloser
von Tathandlungen berichtet. Dass die vertiefte Deliktsaufbereitung erst im weite-
ren Verlauf im Fokus stehe, ebenso wie die Bearbeitung personlicher Elemente
wie Einsicht, Reue und Verantwortungsubernahme, die Identifikation von
Verharmlosungen, Verzerrungen und Rechtfertigungen, die Erarbeitung der per-
sonengebundenen und umweltbedingten Risikofaktoren sowie ein geeignetes
Risikomanagement lasst die gutachterliche Einschatzung, wonach eine Therapie
in einem Zeitraum von funf Jahren nicht zu einer deutlichen Verbesserung der

Legalprognose beitragen wurde — was bei Personen, die sich in stationaren Mass-
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nahmen gemass Art. 59 StGB befanden, nicht uniblich sei — als nachvollziehbar
und schlussig erscheinen (Urk. 601 S. 19 ff.).

Abgesehen davon berichtete der Gutachter gestutzt auf seine eigene Feststellun-
gen von — wenn auch sehr bescheidenen — Fortschritten des Beschuldigten. In
der Zweitexploration vom 28. Januar 2022 sei es ihm — im Gegensatz zur Erstex-
ploration vom 7. Mai 2021 — nunmehr gelungen, den Deliktskreis aufzuzeichnen.
Er sei bei der zweiten Exploration besser in der Lage gewesen sei, die ldee und
die Funktionsweise des Deliktskreises zu erklaren, obwohl sich gewisse Unsi-
cherheiten und begrenzte Differenziertheit bzw. ein erst beginnendes Verstandnis
gezeigt habe (Urk. 601 S. 12). Somit werden die von therapeutischer Seite berich-
teten sehr moderaten Fortschritte in qualitativer Hinsicht durch eigene Erhebun-
gen des Gutachters bestatigt. Dies stutzt die Therapieberichte in ihrer Plausibilitat

zusatzlich.

3.5 Zusammengefasst erweist sich die Zuruckhaltung des Gutachters in der
Beurteilung der Behandelbarkeit als nachvollziehbar und schlussig. Dies gilt auch
fur die im Gegensatz zum Hauptgutachten nicht mehr postulierte Behandlungs-
unfahigkeit. Nunmehr geht das Erganzungsgutachten mit nachvollziehbarer und
schlussiger Begrundung von einer weiterhin kritischen, knapp ausreichenden
Behandelbarkeit aus. Eine nachlassende Motivation wirde allerdings diese Be-

handelbarkeit weiter einschranken.

Mit dem Gutachten ist somit von einer zum jetzigen Zeitpunkt noch knapp gege-

benen Behandlungsfahigkeit auszugehen.

Nachdem wie eingangs erwahnt die weiteren Voraussetzungen zur Anordnung
einer Massnahme erfullt sind, ist eine stationare therapeutische Massnahme im
Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen. Dass diese nur in einem stationaren Rah-
men moglich ist, geht aus den Gutachten mit aller Deutlichkeit hervor und auch
der Beschuldigte selbst stellt keinen anderslautenden Antrag (Urk. 601 S. 17). Ei-
ne Befristung der stationaren Massnahme nicht angezeigt, zumal die Behandel-
barkeit des Beschuldigten nur knapp als gegeben zu erachten ist, weshalb nicht

bereits zum heutigen Zeitpunkt ein Wegfall der Rickfallgefahr vor Ablauf von funf
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Jahren zu erwarten ist. Auch die Verteidigung stellt keinen entsprechenden An-

trag.

3.6 Nachdem die Voraussetzungen zur Anordnung einer stationaren Massnah-
me erflllt sind, ertbrigt es sich, auf die Frage der Verwahrung einzugehen, da

diese lediglich subsidiar zur stationaren Massnahme ist.

In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die stationare
Massnahme zwar in der Regel hochstens funf Jahre betragt, diese aber fortge-
fuhrt werden kann, sofern die Voraussetzungen der bedingten Entlassung nicht
gegeben sind und zu erwarten ist, dass durch die Fortflihrung der Massnahme
der Gefahr weiterer durch die psychische Storung im Zusammenhang stehende
Verbrechen und Vergehen begegnet werden kann (Art. 59 Abs. 4 StGB).

Schliesslich wird der Beschuldigte ausdricklich darauf hingewiesen, dass
Massnahmen wie die vorliegende auch noch nachtraglich durch eine andere
Massnahme substituiert werden konnen, beispielsweise durch die Verwahrung,
d.h. um eine Anpassung der friheren Massnahme an eine spatere Entwicklung
hinsichtlich des Geisteszustandes des Taters oder neuer Behandlungserkenntnis-
se vorzunehmen. Die im StGB vorgesehene Mdglichkeit, Massnahmen auszutau-
schen, ist Ausdruck des Bedurfnisses nach Flexibilitat und Durchlassigkeit im
Massnahmenrecht. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangslagen bei der
Anordnung der nachtraglichen Verwahrung und der Massnahmeumwandlung ist
es nach der Rechtsprechung zulassig, dass sowohl an das Verfahren als auch an
die Voraussetzungen unterschiedliche Anforderungen gestellt werden (BGE 145
IV 167 E. 1.7). Wird die stationare therapeutische Massnahme aufgrund von
festgestellter Aussichtslosigkeit aufgehoben, kann der therapeutische Zweck nicht
weiterverfolgt werden. Stattdessen tritt der Sicherungsgedanke starker in den
Vordergrund. Bei der Umwandlung einer aussichtslosen therapeutischen Mass-
nahme in eine Verwahrung beruht der mit der Verwahrung einhergehende Frei-
heitsentzug auf denselben Grinden und verfolgt dasselbe Ziel wie bereits die mit
dem ursprunglichen Strafurteil angeordnete Massnahme (BGE 145 IV 167 E. 1.8).
Die Rechtsprechung anerkennt daher, dass bei der Umwandlung einer aussichts-

losen therapeutischen Massnahme in eine Verwahrung der im urspruanglichen
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Strafurteil beurteilten Delinquenz Rechnung zutragen ist, bei welcher es sich um
die Anlasstaten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB handeln kann (vgl. dazu etwa
Urteil 6B_1035/2019 vom 22. Oktober 2019 E. 1.5). Dies ergibt sich ohne Weite-
res auch aus Art. 62c Abs. 4 StGB, wonach eine auf Grund einer Straftat nach
Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnete aussichtslose stationare therapeutische Mass-
nahme nach Art. 59 StGB in eine Verwahrung umgewandelt werden kann, wenn
ernsthaft zu erwarten ist, dass der Tater weitere Taten dieser Art begeht. Fur die
Umwandlung der stationaren therapeutischen Massnahme in eine Verwahrung
genugt folglich eine ernsthafte Gefahr flr weitere Straftaten nach Art. 64 Abs. 1
StGB.

Diese Ausfuhrungen sollen dem Beschuldigten vor Augen fuhren, dass dieser

Entscheid im Sinne einer allerletzten Chance zu verstehen ist.

IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.  Erstinstanzliche und frihere Kosten des ersten Berufungsverfahrens
(SB120504)

Die im ersten Berufungsurteil (SB120504) entschiedenen Kosten- und Entschadi-

gungsfolgen sind rechtskraftig.

2. Kosten des zweiten Berufungsverfahrens (SB140230)

Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 2. August 2018 das Urteil der hiesigen
Kammer vom 29. September 2017 vollumfanglich aufgehoben. Die Kosten- und
Entschadigungsfolgen wurden dabei indessen nicht beanstandet, weshalb sie

nochmals unverandert ins Dispositiv zu Ubernehmen sind.
3. Kosten des dritten Berufungsverfahrens (SB180357)

Ausgangsgemass sind die Kosten des dritten Berufungsverfahrens (SB180357)
und die Entschadigungen fur die amtliche Verteidigung und die unentgeltlichen
Vertretungen der Privatklagerinnen auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 428
Abs. 1 Satz 1 StPO).
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4. Entschadigungen

4.1 Die amtliche Verteidigung reichte mit Eingabe vom 24. April 2023 eine Ho-
norarnote ein, in welcher Aufwande aus dem Zeitraum seit dem 29. Dezember
2014 aufgeflhrt sind (Urk. 643/1). Mit Urteil vom 29. September 2017 wurden die
Aufwande bis zum 31. Oktober 2017 aber bereits entschadigt (Urk. 462 und
462A). Die geltend gemachte Honorarforderung ist daher um die bereits entscha-
digten Aufwande zu kirzen. Der geltend gemachte Aufwand an sich ist ausgewie-
sen und erscheint angemessen. Entsprechend ist der amtlichen Verteidigung flr
die Zeit ab dem 31. Oktober 2017 antragsgemass eine Entschadigung in Héhe
von Fr.23'715.80 (inkl. Barauslagen und MwSt.) aus der Gerichtskasse zuzu-

sprechen.

4.2 Die unentgeltlichen Vertretungen der Privatklagerschaft haben ebenfalls
Honorarnoten eingereicht, wobei der jeweils geltend gemacht Aufwand ausge-
wiesen ist und angemessen erscheint (vgl. Urk. 632, 640/2 und 641). Es sind

ihnen daher antragsgemasse Entschadigungen zuzusprechen.

Beschluss vom 15. Mai 2013:
(rechtskraftig)

"Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zirich, 8. Abteilung

vom 13. Juli 2012 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"1.  Der Beschuldigte ist schuldig

- der versuchten vorsatzlichen Tétung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB (zum Nachteil der Privatklagerin D. ),

- der sexuellen N6tigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB,

- der einfachen Kdrperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB
(Prazisierung:) zulasten der Privatklagerin D.

- der Pornographie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3 StGB,

- des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfliigung im Sinne von Art. 292 StGB.
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Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privat-
klagerin B. von Fr. 5'278.70 zuzuglich 5 % Zins seit 9. Dezember 2005 sowie
Fr. 108.— zuzuglich 5 % Zins seit 5. Juli 2012 anerkannt hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung des Privat-
klagers C. von Fr. 620.— zuzuglich 5 % Zins seit 24. November 2004 sowie
Fr. 535.50 zuziglich 5 % Zins seit 12. Juli 2006 anerkannt hat.

Der Beschuldigte wird dem Grundsatz nach verpflichtet, der Privatklagerin D.___
Schadenersatz fir den im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 25. Juni 2007,
29./30. Juni 2007 sowie 30. Juni/1. Juli 2007 entstandenen Schaden zu bezahlen.
Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung im Rahmen
der bisher entstandenen Kosten der Privatklagerin D.  von Fr.3'791.20

zuzuglich 5 % Zins seit 6. November 2007 anerkannt hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privat-
klagerin B. von Fr. 40'000.— zuziglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 aner-
kannt hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privat-
klagers C. von Fr. 2'000.— zuzlglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt
hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privat-
klagers F. von Fr. 35'000.— zuziglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt
hat.

Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privat-
kldgerin D. im Rahmen von Fr. 65'000.— zuzuglich 5 % Zins seit 1. Juli 2007
anerkannt hat. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin D. zusatz-

lich Fr. 35'000.— zuziglich 5 % Zins seit 1. Juli 2007 als Genugtuung zu bezahlen.

Die mit Verfligung der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl vom 6. September 2005
beschlagnahmten 27 VHS-Videokassetten, 1 Heft "Private Sex", 1 leere VHS-
Kassettenhllle sowie das Buch "Der kleine Machiavelli" werden definitiv eingezogen

und der Kantonspolizei Zurich zur Vernichtung Uberlassen.

Die mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 15. September 2007
beschlagnahmten 2 Videokassetten mit pornografischem Inhalt werden definitiv ein-

gezogen und der Kantonspolizei Zurich zur Vernichtung Uberlassen.
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16. Die anlasslich der Hausdurchsuchung vom 5. Juli 2007 beim Beschuldigten sicher-

gestellten Fr. 510.— werden definitiv beschlagnahmt und zur Deckung der Verfahrens-

kosten, in erster Linie zur Deckung der Busse, verwendet.

17.  Die Entscheidgebuihr wird festgesetzt auf:

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

20'000.—;

5'000.—-

98'242.65
1'074.45
106'735.80
54'568.05
1'195.55
87'815.90
7'657.95
20'870.20
1'290.—
50.25

die weiteren Auslagen betragen:
Gebihr Anklagebehoérde

Kosten der Kantonspolizei
Kanzleikosten Untersuchung
Auslagen Untersuchung (WG070005)
Auslagen Untersuchung

amtliche Verteidigung (WG070005)
amtliche Verteidigung

amtliche Verteidigung

unentgeltliche Rechtsbeistédnde Privatklagerschaft
Gutachten (WG070005)

Gutachten

Zeugenentschadigung (WG070005)

diverse Kosten

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

18. ...

19. Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung der Privatklagerschaft werden auf die

Gerichtskasse genommen.

20. Der Privatklagerin E. wird keine Prozessentschadigung zugesprochen."

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil."
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Beschluss vom 29. September 2017:
(rechtskraftig)

"Es wird beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Zurich,

I. Strafkammer, vom 15. Mai 2013 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:

"1.  Der Beschuldigte A. ist ausserdem schuldig

- der vorsatzlichen Tétung im Sinne von Art. 111 StGB,

- der versuchten vorsatzlichen Tétung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22
Abs. 1 StGB (zum Nachteil der Privatklagerin E. ) sowie

- der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 19 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit heute
2251 Tage durch Haft (Untersuchungs- und Sicherheitshaft) sowie vorzeitigen Straf-

antritt erstanden sind, sowie mit einer Busse von Fr. 500.—.

3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine

Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.

4.

5. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegentber der Privatklagerin E. aus
dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur
genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches wird die
Geschadigte auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin E. Fr. 25'000.— zuzlglich

5 % Zins seit 25. Marz 2006 als Genugtuung zu bezahlen.
7. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziff. 18.) wird bestatigt.

8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgeblihr wird festgesetzt auf Fr.6'000.--. Uber die

weiteren Kosten stellt die Gerichtskasse Rechnung.

9. Die Kosten des Berufungsverfahrens, exklusive derjenigen der amtlichen
Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretungen der Privatklagerlnnen, werden
dem Beschuldigten auferlegt, aber abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Vertei-
digung und der unentgeltlichen Vertretungen der Privatklagerinnen werden auf die

Gerichtskasse genommen.
10  (Mitteilung)

11.  (Rechtsmittel)"
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Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil."

Es wird erkannt:

Es wird eine stationare therapeutische Massnahme im Sinne von

Art. 59 StGB (Behandlung von psychischen Stérungen) angeordnet.

Die Gerichtsgebuhr fur das zweite Berufungsverfahren (SB140230) fallt aus-

ser Ansatz. Die weiteren Kosten betragen:

Fr. 34'945.40 amtliche Verteidigung

' unentgeltliche Vertretung Privatklagerin D.
Fr. 2416.55  pain lic. iur. Y. )
' unentgeltliche Vertretung Privatklagerin E.
Fr. 1026.30  Ralic. iur. Z. )
Fr. 1'721.85 unentgeltliche Vertretung Privatklagerin B.
r (RA Dr. iur. XX. )

Fr. 18'195.00 Gutachten

Die Kosten des zweiten Berufungsverfahrens (SB140230), einschliesslich
derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretungen

der Privatklagerinnen, werden auf die Gerichtskasse genommen.

Die Gerichtsgebuhr fur das dritte Berufungsverfahren (SB180357) wird fest-

gesetzt auf:

Fr. 2'500.— ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 23'715.80 amtliche Verteidigung (RAX.__ )

Fr. 2'037.10 unentgeltl. Vert. PKinD._ (RAInY.__ )
Fr. 1'465.90 unentgeltl. Vert. PKinE._ (RAZ._ )
Fr. 853.— unentgeltl. Vert. PKinB._ (RAXX. )
Fr. 6'690.— Gutachten

Die Kosten des dritten Berufungsverfahrens (SB180357), einschliesslich
derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung

der Privatklagerschaft, werden auf die Gerichtskasse genommen.
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Schriftliche Mitteilung in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis

- Staatsanwaltschaft | des Kantons Zurich

- RAlic.iur. Z.___ im Doppel fur sich und die Privatklagerin E.___

- RA Dr. iur. XX.___ im Doppel fur sich und die Privatklagerin B.
- die Privatklager C.__ und F.___

- RAiIn lic. iur. Y. im Doppel fur sich und die Privatklagerin D.__

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-
ger Rechtsmittel an
- die Vorinstanz

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

- das Migrationsamt des Kantons Zurich
- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begriindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der gemass Art. 35 und 35a
BGerR zustandigen strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts (1000
Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebe-

nen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Obergericht des Kantons Zrich
|. Strafkammer

Zurich, 5. Juli 2023

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. B. Gut MLaw L. Zanetti



	Urteil vom 5. Juli 2023
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 235 S. 216 ff.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig
	 der vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB,
	 der mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB,
	 der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB,
	 der Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB,
	 der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB,
	 der Pornographie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3 StGB,
	 des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 18 Jahren Freiheitsstrafe, wovon bis und mit 13. Juli 2012 1'944 Tage durch Haft (Untersuchungs- und Sicherheitshaft) sowie vorzeitigen Strafantritt erstanden sind sowie mit einer Busse von Fr. 500.–.
	3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
	4. Es wird die Verwahrung des Beschuldigten im Sinne von Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnet.
	5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privatklägerin B._____ von Fr. 5'278.70 zuzüglich 5 % Zins seit 9. Dezember 2005 sowie Fr. 108.– zuzüglich 5 % Zins seit 5. Juli 2012 anerkannt hat.
	6. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung des Privatklägers C._____ von Fr. 620.– zuzüglich 5 % Zins seit 24. November 2004 sowie Fr. 535.50 zuzüglich 5 % Zins seit 12. Juli 2006 anerkannt hat.
	7. Der Beschuldigte wird dem Grundsatz nach verpflichtet, der Privatklägerin D._____ Schadenersatz für den im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 25. Juni 2007, 29./30. Juni 2007 sowie 30. Juni/1. Juli 2007 entstandenen Schaden zu bezahlen. Es wird v...
	8. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin E._____ aus dem eingeklagten Ereignis dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Umfanges des Schadenersatzanspruches wird die Geschädigte au...
	9. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privatklägerin B._____ von Fr. 40'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.
	10. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privatklägers C._____ von Fr. 2'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.
	11. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privatklägers F._____ von Fr. 35'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.
	12. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privatklägerin D._____ im Rahmen von Fr. 65'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 1. Juli 2007 anerkannt hat. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin D._____ zusätzlich ...
	13. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin E._____ Fr. 25'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 25. März 2006 als Genugtuung zu bezahlen.
	14. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 6. September 2005 beschlagnahmten 27 VHS-Videokassetten, 1 Heft "Private Sex", 1 leere VHS-Kassettenhülle sowie das Buch "Der kleine Machiavelli" werden definitiv eingezogen und der Kantons...
	15. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 15. September 2007 beschlagnahmten 2 Videokassetten mit pornografischem Inhalt werden definitiv eingezogen und der Kantonspolizei Zürich zur Vernichtung überlassen.
	16. Die anlässlich der Hausdurchsuchung vom 5. Juli 2007 beim Beschuldigten sichergestellten Fr. 510.– werden definitiv beschlagnahmt und zur Deckung der Verfahrenskosten, in erster Linie zur Deckung der Busse, verwendet.
	17. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	18. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt, aber definitiv abgeschrieben. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäs...
	19. Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft werden auf die Gerichtskasse genommen.
	20. Der Privatklägerin E._____ wird keine Prozessentschädigung zugesprochen.
	21. (Mitteilung)
	22. (Rechtsmittel)"
	Berufungsanträge:
	Es sei eine stationäre Behandlung im Sinne von Art. 59 StGB anzuordnen.
	Erwägungen:
	I. Verfahrensverlauf
	II. Umfang der Neubeurteilung
	III. Massnahme
	IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	Beschluss vom 15. Mai 2013: (rechtskräftig)
	"Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 8. Abteilung vom 13. Juli 2012 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"1. Der Beschuldigte ist schuldig
	 … ,
	 der versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (zum Nachteil der Privatklägerin D._____),
	 der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB,
	 … ,
	 der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB   (Präzisierung:) zulasten der Privatklägerin D._____,
	 der Pornographie im Sinne von Art. 197 Ziff. 3 StGB,
	 des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB.

	2. ...
	3. …
	4. ...
	5. Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung der Privatklägerin B._____ von Fr. 5'278.70 zuzüglich 5 % Zins seit 9. Dezember 2005 sowie Fr. 108.– zuzüglich 5 % Zins seit 5. Juli 2012 anerkannt hat.
	6.  Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Schadenersatzforderung des Privatklägers C._____ von Fr. 620.– zuzüglich 5 % Zins seit 24. November 2004 sowie Fr. 535.50 zuzüglich 5 % Zins seit 12. Juli 2006 anerkannt hat.
	7.  Der Beschuldigte wird dem Grundsatz nach verpflichtet, der Privatklägerin D._____ Schadenersatz für den im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 25. Juni 2007, 29./30. Juni 2007 sowie 30. Juni/1. Juli 2007 entstandenen Schaden zu bezahlen.  Es wird...
	8. ...
	9.  Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privatklägerin B._____ von Fr. 40'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.
	10.  Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privatklägers C._____ von Fr. 2'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.
	11.  Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung des Privatklägers F._____ von Fr. 35'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 10. Oktober 2004 anerkannt hat.
	12.  Es wird vorgemerkt, dass der Beschuldigte die Genugtuungsforderung der Privatklägerin D._____ im Rahmen von Fr. 65'000.– zuzüglich 5 % Zins seit 1. Juli 2007 anerkannt hat. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin D._____ zusätzlic...
	13. ...
	14. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 6. September 2005 beschlagnahmten 27 VHS-Videokassetten, 1 Heft "Private Sex", 1 leere VHS-Kassettenhülle sowie das Buch "Der kleine Machiavelli" werden definitiv eingezogen und der Kantons...
	15.  Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis vom 15. September 2007 beschlagnahmten 2 Videokassetten mit pornografischem Inhalt werden definitiv eingezogen und der Kantonspolizei Zürich zur Vernichtung überlassen.
	16.  Die anlässlich der Hausdurchsuchung vom 5. Juli 2007 beim Beschuldigten sichergestellten Fr. 510.– werden definitiv beschlagnahmt und zur Deckung der Verfahrenskosten, in erster Linie zur Deckung der Busse, verwendet.
	17.  Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	18. ...
	19.  Die Kosten der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft werden auf die Gerichtskasse genommen.
	20. Der Privatklägerin E._____ wird keine Prozessentschädigung zugesprochen."
	2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil."
	Beschluss vom 29. September 2017: (rechtskräftig)
	"Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 15. Mai 2013 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"1. Der Beschuldigte A._____ ist ausserdem schuldig
	 der vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111 StGB,
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